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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Der Mobilitätsbereich steht sowohl bundesweit als auch in den Gemeinden Mettingen, Recke und 

Westerkappeln vor neuen Herausforderungen. Angesichts starker Preissteigerungen, zunehmen-

der Knappheit fossiler Energie und der erhöhten Anforderungen an den Klimaschutz stehen die 

Verkehrsmittel des Umweltverbundes im Fokus die wachsenden Mobilitätsansprüche und -bedürf-

nisse ƻ abseits der Nutzung des eigenen Pkw - zu erfüllen. Mit der Reaktivierung der Tecklenbur-

ger Nordbahn werden für die Gemeinden Mettingen, Recke und Westerkappeln als Anrainerge-

meinden mit eigenen Bahnhaltepunkt auf dem jeweiligen Gemeindegebiet künftig die Vorausset-

zungen für ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten weiter gefördert. 

Vor diesem Hintergrund haben sich die drei Gemeinden Mettingen, Recke und Westerkappeln ge-

meinsam auf den Weg zu einem interkommunalen Mobilitätskonzept gemacht, mit dem Ziel neben 

der Verbesserung der Verkehrssituation innerhalb der Gemeinden und der Anbindung der künfti-

gen Bahnhaltepunkte auch die interkommunalen Verkehre zu betrachten und weiterzuentwickeln.  

So wird im Zuge der geplanten Reaktivierung die Schnellbuslinie S 10, welche die drei Gemeinden 

aktuell untereinander verbindet und sie an die Stadt Osnabrück anschließt, durch die im 30-Minu-

ten-Takt verkehrende der Tecklenburger Nordbahn ersetzt werden. Die Gemeinden stehen 

dadurch vor der Herausforderung die zukünftigen Mobilitätsangebote für die Nutzenden attraktiv 

und möglichst effizient und klimafreundlich zu vernetzen. Dabei ist die Anbindung der Bahnhalte-

punkte sowohl an die Ortskerne als auch zu den Randlagen der Gemeinden zu gewährleisten. 

Das interkommunale Mobilitätskonzept verfolgt dabei einen verkehrsmittelübergreifenden Ansatz. 

So sollen neben dem Kfz-Verkehr auch die Potenziale und Möglichkeiten zur Stärkung des Fuß- 

und Radverkehrs als aktive Mobilitätsformen, der öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Optimie-

rung der Vernetzung der Verkehrsmittel auf örtlicher und interkommunaler Ebene aufgezeigt wer-

den. Gleichzeitig setzt das Mobilitätskonzept nicht bei null an, sondern greift bestehende Untersu-

chungen, Konzepte und Erhebungen auf, um die Erkenntnisse unterschiedlicher Planwerke (der 

drei Gemeinden oder des Kreis Steinfurts) miteinander zu verknüpfen.  

Wichtige Arbeitsschritte zur Erarbeitung des interkommunalen Mobilitätskonzeptes sind dabei die 

Zustandsanalyse der Ist-Situation, die Definition von Visionen und Zielen sowie die Entwicklung 

von Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern. Der vorliegende Arbeitsstand fasst die Zu-

standsanalyse der Ist-Situation im Sinnen von Stärken und Schwächen zusammen.  
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2 Planungsprozess und Beteiligung 

Der vorliegende Zwischenbericht stellt die Analyse der Ist-Situation für das interkommunale Mobi-

litätskonzept der Gemeinden Mettingen, Recke und Westerkappeln dar. Er beinhaltet die Zusam-

menfassung der wesentlichen Ausgangsbedingungen für die Mobilität (siehe Kapitel 3) sowie als 

zentrales Element die Ergebnisse der Zustandsanalyse der Ist-Situation der ersten Arbeitsphase 

für die verschiedenen Verkehrsmittel unter Beachtung der Wechselwirkungen und von Quer-

schnittsthemen (siehe Kapitel 4.5). Die im Rahmen der Zustandsanalyse identifizierten Stärken 

und Schwächen bilden die Grundlage für die in der zweiten Arbeitsphase folgende Diskussion der 

Visionen und Ziele. Zudem setzen die Ergebnisse der Zustandsanalyse für die dritte Arbeitsphase 

der weiteren Entwicklung von Handlungsempfehlungen und Maßnahmen, die in der vierten Phase 

in ein abgestimmtes Handlungs- und Umsetzungskonzept als Produkt des interkommunalen Mo-

bilitätskonzeptes münden soll, den Rahmen. 

Abbildung 1: Arbeitsphasen für die Erarbeitung des interkommunalen Mobilitätskonzeptes 

 

In die Zustandsanalyse der Ist-Situation des vorliegenden Zwischenberichtes flossen neben der 

Auswertung von bestehenden Plänen und Konzepten, umfassender gutachterlicher vor-Ort-Analy-

sen auch die Ergebnisse der ersten Beteiligung mit ein. Insgesamt haben rund 50 Personen (zzgl. 

Verwaltung und Gutachterteam) an der Veranstaltung teilgenommen, in der das Gespräch mit den 

teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern und die Diskussion zu den verschiedenen Themenberei-

chen des Mobilitätskonzeptes im Rahmen eines ǂWorld Cafésǀ im Fokus stand. Diese Werkstatt-

phase in kleinen Gruppen an vier Thementischen, wurde eingerahmt von einem plenaren Teil, in 

dem mit einem Input-Vortrag die Teilnehmenden in den Planungsprozess eingeführt wurden. Die 

Hinweise und Rückmeldungen der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger wurden gesammelt 

und in der Dokumentation zur Veranstaltung festgehalten.  

In der zweiten Phase der Zielentwicklung ist neben Akteursgesprächen und Online-Beteiligung für 

die Öffentlichkeit vorgesehen, in denen die Bürgerinnen und Bürger zu ihren Vorstellungen der 

zukünftigen Mobilität äußern können. Im Zuge der dritten Phase der Maßnahmenentwicklung 

wurde der Fokus detaillierter auf die drei Gemeinden gelegt. So wurde in jeder Kommune jeweils 

eine öffentliche Bürgerveranstaltung durchgeführt, in denen mit den Bürgerinnen und Bürgern so-

wohl die interkommunalen Maßnahmenpakete als auch die für die jeweilige Gemeinde spezifische 

Maßnahmen diskutiert wurden. Abschließend wird das interkommunale Mobilitätskonzept den po-

litischen Gremien der drei Gemeinden vorgestellt. 

Phase III
Handlungsempfehlungen 

und Maßnahmen

Phase II
Leitbild und Ziel

Phase IV
Handlungs- und 

Umsetzungskonzept

Phase I
Zustandsanalyse

Interkommunales 
Mobilitätskonzept

Bürgerforum
Auftaktveranstaltung

Öffentliche Bürgerveranstaltungen 
in den drei Kommunen

Vorstellung in den 
Gremien  

Akteurs-
Gespräche Onlinebeteiligung

Visionen 
& Ziele

Mängel & 
Chancen

Maßnahmen-
entwicklung



  Seite 9 von 195 

Planersocietät 

3 Ausgangssituation und Raumstruktur 

Der Untersuchungsraum des interkommunalen Mobilitätskonzeptes umfasst die Gemeinden Met-

tingen, Recke und Westerkappeln. Die drei Gemeinden gehören dem Kreis Steinfurt an. Im Norden 

grenzen die nordrhein-westfälischen Gemeinden Mettingen, Recke und Westerkappeln an die 

Landesgrenze zu Niedersachsen bzw. an die Gemeinde Voltlage, die Gemeinde Neuenkirchen so-

wie die Stadt Bramsche. Weitere Nachbarkommunen sind die Gemeinde Lotte, die Gemeinde Teck-

lenburg, die Stadt Ibbenbüren sowie die Gemeinde Hopsten. Östlich der Gemeinde Lotte liegt das 

Oberzentrum Osnabrück, welches auch für die Gemeinden Mettingen, Recke und Westerkappeln 

wichtige Versorgungsfunktionen übernimmt und einen wichtigen Arbeitsort dargestellt. 

3.1 Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung 

Insgesamt leben rund 34.400 Menschen in Mettingen, Recke und Westerkappeln, welche sich na-

hezu gleichmäßig auf die drei Gemeinden verteilen. Im Zeitverlauf der Bevölkerungsentwicklung 

liegen die Einwohnerzahlen auf einem konstanten Niveau. So sind Ende 2021 nur leichte Abwei-

chung in den Einwohnerzahlen zum Bevölkerungsstand aus dem Jahr 2011 zu beobachten und 

nach Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamt Nordrhein-Westfalen bleibt die 

Bevölkerungszahl bis 2041 auf einem konstanten Niveau. 

Tabelle 1: Bevölkerungsstand und Prognose  

Kommune 
Einwohnerzahl 2011  
(Stand: 31.12.2011) 

Einwohnerzahl 2021  
(Stand: 31.12.2021) 

Einwohnerzahl 2041  
(Prognose: 01.01.2041) 

Mettingen 11.796 11.882 11.649 

Recke 11.275 11.227 11.418 

Westerkappeln 10.931 11.249 11.357 

Summe 34.002 34.358 34.424 

Quelle: it.nrw (2022): Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand ƻ Gemeinden ƻ Stichtag. ©Datenli-
zenz Deutschland ƻ Namensnennung ƻ Version2.0. 

In den Altersstrukturen in den Gemeinden Mettingen, Recke und Westerkappeln zeichnet sich 

ebenfalls ein vergleichbares Bild ab (siehe Abbildung 2), welches der Altersstruktur der gesamten 

Bundesrepublik entspricht. So ist mit Blick auf die geburtenstarken Jahrgänge auch in Mettingen, 

Recke und Westerkappeln in den nächsten Jahren eine deutliche Zunahme des Anteils der Perso-

nen im Rentenalter zu erwarten. Nach Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landes-

amt Nordrhein-Westfalen wird Anteil der über 65- jährigen bis 2041 von aktuell 20 % der Bevölke-

rung (Stand 01.01.2021) in Mettingen, Recke und Westerkappeln insgesamt auf 30 % der Bevölke-

rung ansteigen. Die Anteile der jüngeren Altersgruppen bis unter 25 Jahren weisen hingegen in 

der Prognose bis 2041 in den drei Gemeinden insgesamt nur geringfügige Veränderung von unter 

einem Prozentpunkt Abweichung auf. 
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Abbildung 2: Altersgruppenverteilung in den Gemeinden 2021 und 2041 (Prognose) 

 

Quelle: it.nrw (2022): Bevölkerungsmodellrechnung für kreisangehörige Gemeinden nach Altersjahren (80). © Datenli-
zenz Deutschland ƻ Namensnennung ƻ Version2.0.  

3.2 Siedlungsstruktur und Verkehrsanbindung 

Der Untersuchungsraum umfasst die Gemeindegebiete Recke, Mettingen und Westerkappeln und 

damit insgesamt eine Fläche von rund 180 km². Mit knapp 86 km² umfasst dabei die Gemeinde 

Westerkappeln das größte Gemeindegebiet. Die Gemeinde Mettingen weist demgegenüber mit 

knapp 41 km² das kleinste Gemeindegebiet auf.  

Die Siedlungsstrukturen in den Gemeinden Recke, Mettingen und Westerkappeln sind stark land-

wirtschaftlich geprägt. Die drei Ortskerne Recke, Mettingen und Westerkappeln werden über die 

L 599 ƻ in der Reihenfolge von Westen nach Osten ƻ miteinander verbunden und an die östlich 

gelegene Gemeinde Lotte sowie das Oberzentrum Osnabrück angeschlossen. Die L 599 stellt da-

mit die zentrale Verkehrsachse des Untersuchungsraums dar und schließt in Westerkappeln an die 

L595 an, welche die Gemeinden an das übergeordnete Straßennetz bzw. an die Anschlussstelle 

der A 1 Osnabrück-Hafen anbindet. 

Neben jeweils einem zentralen Siedlungskern als jeweiliger Bevölkerungsschwerpunkt verteilt sich 

die Bevölkerung auf jeweils zwei bis drei weitere kleinere dezentrale Ortsteile sowie kleinere Bau-

ernschaften. Die Gemeinde Recke weist dabei mit den Ortsteilen Steinbeck, Obersteinbeck und Es-

pel die am stärksten untergliederten Siedlungsstrukturen auf. Die Ortsteile Obersteinbeck und 

Steinbeck liegen südöstlich vom Ortskern Recke in unmittelbarer Nähe zum Mittellandkanal, wäh-

rend der Ortsteil Espel an Verkehrsachse L 599 in unmittelbarer Nähe zur Mettinger Gemeinde-

grenze liegt. Die Ortsteile Siedlung Priestertum und Schlickelde der Gemeinde Mettingen liegen 

ebenfalls an bzw. unweit der zentralen Verkehrsachse westlich vom Siedlungskern Mettingens. Die 

Siedlungen Hollenbergs Hügel/ Ortfeld und Siedlung Velpe der Gemeinde Westerkappeln liegen 

südlich des Siedlungskerns unweit der A 30 und der L 501 und sind somit der Verkehrsachse zwi-

schen der Stadt Ibbenbüren und Osnabrück zuzuordnen. Die A 30 verläuft als West-Ost-Achse 

südlich der Gemeinden Recke und Mettingen und durchzieht südlich der Siedlung Velpe das 
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Gemeindegebiet Westerkappeln. Über die Anschlussstelle Velpe besteht ein direkter Anschluss an 

die A 30. 

Nördlich der Ibbenbürener Bergplatte ƻ auch Schlafsberg genannt -  gelegen weisen die Gemein-

den Recke, Mettingen und Westerkappeln in ihren südlichen Gemeindegebieten teilweise deutliche 

topografische Höhenunterschiede auf. Wohingegen die nördlichen Teile der Gemeinden durch 

Moor- und Feuchtwiesengebiete geprägt sind und nur geringfügige Höhenunterschiede vorliegen. 

Während die Siedlungskerne Recke und Westerkappeln vorwiegend flache Topografien aufweisen, 

reichen die topografischen Erhebungen des Schafbergs bis an den Ortskern Mettingens heran. 

Abbildung 3: Raum- und Siedlungsstruktur 

 

Alle drei Gemeindegebiete werden vom Mittellandkanal durchzogen. Während der Kanal in Mettin-

gen und Westerkappeln die Gemeindegebiete jeweils lediglich im weniger besiedelten nördlichen 

Bereich durchzieht, führt der Mittellandkanal in der Gemeinde Recke in unmittelbarer Nähe zum 

Siedlungskern sowie zu den Ortsteilen Obersteinbeck und Steinbeck durch das Gemeindegebiet.  

In den Gemeinden Mettingen, Recke und Westerkappeln besteht aktuell kein Anschluss an den 

Schienenpersonenverkehr. Die nächsten Anschlüsse bestehen über die Bahnhöfe und Bahnhalte-

punkte in der Stadt Osnabrück sowie in den Nachbarstädten Ibbenbüren und Bramsche. Über die 

aktuell stillgelegte und parallel zur L 599 verlaufende Eisenbahnstrecke Tecklenburger Nordbahn 

bestehen bereits infrastrukturelle Grundvoraussetzungen zur Anbindung der Gemeinden an die 

Stadt Osnabrück über den Schienenpersonenverkehr. Mit der geplanten Reaktivierung der Teck-

lenburger Nordbahn werden die Gemeinden Recke, Mettingen und Westerkappeln zukünftig über 

jeweils einen Bahnhaltepunkt in unmittelbarer Nähe zum Siedlungskern sowie einem weiteren 

Haltepunkt für die Ortsteile Espel/Schlickelde an die Schienenpersonenverkehr angebunden. 
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3.3 Pendlerverflechtungen  

Gute verkehrliche Erreichbarkeiten und wichtige regionale Verkehrsrelationen spiegeln sich unter 

anderem auch in den Pendlerverflechtungen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wi-

der. Insgesamt pendeln täglich rund 13.733 Einwohnerinnen und Einwohnerberufsbedingt aus ei-

ner der drei Gemeinden. Rund 1.600 Personen dieser Auspendlerinnen und Auspendler haben da-

bei ein andere der drei Gemeinden zum Ziel bzw. pendeln innerhalb des Untersuchungsraums. 

Während es sich bei der Gemeinde Recke mit einem negativen Pendlersaldo von 2.750 Erwerbstä-

tigen um eine klassische Auspendlergemeinde handelt, sind die negativen Pendlersalden der Ge-

meinden Mettingen und Westerkappeln mit rund 470 bzw. rund 850 Erwerbstätigen weniger 

deutlich ausgeprägt.  

Tabelle 2: Pendlersalden in Mettingen, Recke und Westerkappeln 

 Mettingen Recke Westerkappeln 

Berufseinpendler nachǆ 3.883 2.027 3.757 

Berufsauspendler vonǆ 4.355 4.774 4.604 

Pendlersaldo -472 -2.747 -847 

 

Die berufsbedingten Pendlerverflechtungen der Gemeinden Mettingen, Recke und Westerkappeln 

untereinander und zu den Umlandgemeinden zeigen dabei unterschiedlich stark ausgeprägte Ver-

flechtungen. Während Recke und Mettingen stärkere Verflechtungen an das Mittelzentrum Ibben-

büren aufweisen, sind die Berufstätigen der Gemeinde Westerkappeln stärker zur Stadt Osnabrück 

orientiert. 

Abbildung 4: Pendlerverflechtungen (Ein- und Auspendler) 
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3.4 Mobilitätsverhalten 

Als kreisangehörige Kommunen des Kreis Steinfurts wurde das Mobilitätsverhalten der Einwohne-

rinnen und Einwohner der Gemeinden Mettingen, Recke und Westerkappeln in der kreisweiten 

Mobilitätsbefragung aus dem Jahr 2022 erhoben.  

Die Pkw-Ausstattung in den Gemeinden fiel im Jahr 2022 mit 92 % der Haushalte in Mettingen, 

99 % in Recke und 100 % in Westerkappeln, abgesehen von Mettingen, überdurchschnittlich hoch 

aus (vgl. Tabelle 3). Der Fahrradbesitz der Haushalte in Mettingen, Recke und Westerkappeln fällt 

im Vergleich zum kreisweiten Schnitt ebenfalls überdurchschnittlich aus, mit 94 % in Mettingen, 

und jeweils 97 % in Recke und Westerkappeln (vgl. Tabelle 4).  

Tabelle 3: Autobesitz im Haushalt im Jahr 2022 

Besitz von Pkws  
im Haushalt (in %) 

Kreis Steinfurt 
(n=7.156) 

Mettingen  
(n=206) 

Recke 
(n=199) 

Westerkappeln 
(n=154) 

Kein Auto 7 8 1 0 

Ein Auto 46 34 45 42 

Zwei und mehr Autos 48 57 53 59 

Quelle: Kreis Steinfurt (2023) 

Tabelle 4: Fahrradbesitz im Haushalt im Jahr 2022 

Besitz von Fahrrädern 
 im Haushalt (in %) 

Kreis Steinfurt 
(n=7.156) 

Mettingen  
(n=206) 

Recke 
(n=199) 

Westerkappeln 
(n=154) 

Kein Fahrrad 7 6 3 3 

Ein Fahrrad 19 17 14 16 

Zwei und mehr Fahrräder 75 77 83 81 

Quelle: Kreis Steinfurt (2023) 

Bereits in der Befragung 2011 konnte mit 6 % ein damals überraschend hoher Anteil an Haushal-

ten mit Elektrofahrrädern im Kreis Steinfurt festgestellt werden, dieser hat sich bis zum Jahr 2022 

durch den E-Bike-Boom auf über 50 % gesteigert. Auch in den drei Gemeinden Mettingen, Recke 

und Westerkappeln liegt der Besitz bei mindestens 50 %, in Mettingen haben sogar 64 % der 

Haushalte ein Pedelec. 

Mehr als die Hälfte der Wege wurden in Recke, Mettingen und Westerkappeln, wie im gesamten 

Kreis Steinfurt, mit dem motorisierten Individualverkehr als fahrende Person (MIV) zurückgelegt. 

Die Mobilität zeigte sich damit sehr stark vom Autoverkehr geprägt. Allerdings lag der Fahrradan-

teil im Kreis Steinfurt mit 27 % der Wege ebenfalls auf einem hohen Niveau. Dies spiegelt sich 

auch in den Gemeinden überwiegend wieder, wobei der Anteil in Westerkappeln mit insgesamt 

nur 11 % deutlich geringer ausfällt. 



Seite 14 von 195  

Planersocietät 

Abbildung 5: Modal Split nach Verkehrsaufkommen im Jahr 2011 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach Kreis Steinfurt (2011) 

Insgesamt erwies sich das Mobilitätsverhalten im Jahr 2022 im Kreis Steinfurt sowohl stark vom 

Auto als auch vom Fahrradverkehr geprägt. Die öffentlichen Verkehrsmittel nahmen nur einen ge-

ringen Stellenwert ein und wurden insbesondere für den Ausbildungsverkehr genutzt. Die Ge-

meinden Recke und Mettingen zeigten dabei ein vergleichbares Niveau der Fahrradaffinität wie 

der gesamte Kreis, wohingegen diese in der Gemeinde Westerkappeln etwas weniger stark ausge-

prägt ist und der motorisierte Individualverkehr stärker dominiert. 
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3.5 Planungsgrundlagen 

Für das interkommunale Mobilitätskonzept kann auf verschiedene bestehende Konzepte und Pla-

nungen der einzelnen Kommunen und des Kreis Steinfurts aufgebaut werden. Zudem wird für die 

Gemeinde Westerkappeln aktuell ein Verkehrsentwicklungsplan erarbeitet, welchen es insbeson-

dere in der Maßnahmenentwicklung sinnvoll mit dem interkommunale Mobilitätskonzept zu ver-

binden gilt. Zu den Konzepten und Planungen mit besonderer Relevanz für das interkommunale 

Mobilitätskonzept zählen u.a.: 

Radverkehrskonzept des Kreises Steinfurt 

Im Jahr 2020 erarbeitete der Kreis Steinfurt ein Radverkehrskonzept für das gesamte Kreisgebiet. 

Der Schwerpunkt lag dabei auf der Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes und der Herstellung 

eines schnellen Radroutennetz für den Alltagsverkehr. Das Radverkehrskonzept betrachtet dabei 

die Radverkehrsinfrastruktur abseits der Siedlungsräume, definiert Haupt- /Velorouten und Ne-

benrouten und setzt verschiedene Ausbaustandards entsprechend der Bedeutung der Route für 

das Radverkehrsnetz.  

Nahverkehrsplan für den Kreis Steinfurt 

Als Aufgabenträger zur Sicherung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in den 

Gemeinden Mettingen, Recke und Westerkappeln wird vom Kreis Steinfurt der Nahverkehrsplan 

aufgestellt und laufend fortgeschrieben. Neben der Weiterentwicklung der Angebotsstruktur und 

Netzhierarchien -  sowohl im Busverkehr als auch im schienengebundene Personenverkehr -  wer-

den im Nahverkehrsplan u. a. Standards zur Barrierefreiheit und Ausstattung von Haltestellen und 

Fahrzeugen definiert. Im Nahverkehrsplan des Kreises Steinfurt wird die Reaktivierung der Teck-

lenburger Nordbahn als geplantes Infrastrukturvorhaben aufgeführt. 

Planungen zur Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn 

Aktuell verfügen die Gemeinden Mettingen, Recke und Westerkappeln über keinen bedienten An-

schluss an den Schienenpersonenverkehr. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippen strebt 

in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM) die Reaktivierung der Schie-

nenstrecke Tecklenburger Nordbahn zwischen der Gemeinde Recke und dem Oberzentrum Osnab-

rück an. Die aktuellen Planungen sehen dabei jeweils einen Bahnhaltepunkt an den Ortskernen 

Recke, Mettingen und Westerkappeln sowie einen gemeinsamen Bahnhaltepunkt für die Ortsteile 

Schlickelde und Espel vor.  

Fußverkehrs-Check Gemeinde Mettingen 

Die Gemeinde Mettingen hat sich im Jahr 2021 an den Fußverkehrs-Checks NRW beteiligt und sich 

in diesem Rahmen insbesondere im Zentrum Mettingens mit der Fußverkehrssituation auseinan-

dergesetzt. Im Zuge von zwei öffentlichen Begehungen wurde jeweils eine Route zu Fuß zurück-

gelegt und an vorher festgelegten Standorten bestimmter Problemlagen und deren Lösungen mit 

den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Anmerkungen und Erkenntnisse flossen 

anschließend die Maßnahmenentwicklung ein. Insgesamt wurden im Rahmen des Fußverkehrs-
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Check 31 Maßnahmenempfehlungen in den Themenbereichen Verkehrssicherheit, Schulwege, Bar-

rierefreiheit und Aufenthaltsqualität erarbeitet. 
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4 Zustandsanalyse der Ist-Situation 

Die Analyse der unterschiedlichen Verkehrsträger stellt eine wichtige Grundlage des gesamten 

Mobilitätskonzeptes dar. Durch Ortsbegehungen und Ortsbefahrungen, die Durchsicht bestehen-

der Pläne und Konzepte sowie durch die Auswertung zur Verfügung stehender Daten wurde im 

Frühjahr/Sommer 2022 die Bestandsanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse werden zunächst ver-

kehrsmittelspezifisch (Fußverkehr & Barrierefreiheit, Fahrradverkehr, MIV, ÖPNV) sowie auch be-

zogene auf die einzelnen Kommunen dargestellt. Abschließend zu jedem Thema bzw. jedem Un-

terkapitel wird ein kurzes Stärken-/Schwächen-Profil aufgestellt sowie erste zentrale Handlungs-

ansätze festgehalten. Neben den einzelnen Verkehrsträgern werden auch verkehrsmittelübergrei-

fende Themen wie Inter-  und Multimodalität, E-Mobilität und Mobilitätsmanagement mit den je-

weiligen Wechselwirkungen betrachtet. Die Bestandsanalyse wird durch die Anmerkungen und 

Hinweise der Bürgerinnen und Bürgern aus dem 1. Bürgerforum vervollständigt. 

4.1 Fußverkehr und Barrierefreiheit 

Der Fußverkehr ist die natürlichste und häufigste Fortbewegungsart. Nahezu auf jedem Weg wird 

mindestens eine Teilstrecke zu Fuß zurückgelegt. Das Zufußgehen ist dabei nicht nur umwelt-

schonend und fördert die Gesundheit -  der Fußverkehr ist im Gegensatz zu den anderen Verkehrs-

trägern kostenfrei und somit für alle Bevölkerungsschichten unabhängig vom Einkommen verfüg-

bar. 

Die Fußgängerfreundlichkeit einer Kommune wird dabei nicht nur anhand der für den Fußverkehr 

vorgesehenen Flächen bemessen, sondern auch an der Ausstattung, der Barrierefreiheit, der Ver-

kehrssicherheit und der sozialen Sicherheit. Die Barrierefreiheit und Sicherheit der Wege sind da-

bei nicht nur für die klassischen Zielgruppen, wie kurz- oder langfristig mobilitätseingeschränkte 

Personen oder Senioren, eine Grundvoraussetzung für eine aktive und eigenständige Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben. Auch Kinder und Jugendliche benötigen Straßenräume, in denen sie sich 

eigenständig bewegen, spielen und entwickeln können sowie die Teilnahme am Straßenverkehr 

erlernen. Zudem profitieren von ausreichend dimensionierten Fußverkehrsflächen und leicht zu 

querende Straßen auch alle anderen Bevölkerungsgruppen.  

Ein hoher Fußverkehrsanteil ist darüber hinaus ein Indikator für Urbanität und Lebensqualität ei-

ner Kommune. So begünstigen eine hohe Passantenfrequenz und höhere Verweildauern im öf-

fentlichen Raum den Einzelhandelsumsatz und führen zu einer höheren sozialen Sicherheit. 

Dadurch sind Gehweg-, Aufenthalts-  und Verweilqualitäten sowohl Teil der Fußverkehrsförderung, 

als auch Aspekte einer hohen straßenraumgestalterischen Qualität. 
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4.1.1 Mettingen 

Mit der Durchführung des Fußverkehrs-Check im Jahr 2021 hat die Gemeinde Mettingen bereits 

eine Planungsgrundlage zur weiteren Fußverkehrsförderung gelegt. Im Rahmen des Fußverkehrs-

Check wurde insbesondere in der zentralen Ortsmitte Mettingen grundsätzlich ein guter Stand des 

Fußverkehrsnetzes festgestellt. Der verkehrsberuhigte Ortskern bietet eine hohe Aufenthaltsquali-

tät und ist über kurze Wege zu erreichen, deren Attraktivität für den Fußverkehr insbesondere in 

Richtung des Köllbachtals durch die Verkehrsberuhigung der Kardinal-von-Galen-Straße 

(Abbildung 6) hergestellt wurde. Im Sinne der Barrierefreiheit besteht im Zentrum Mettingens 

durch die erschütterungsfrei und gut beroll-  und befahrbaren Klinkerstreifen ƻ trotz der typischen 

Kopfsteinpflasterung ƻ ein gutes Angebot für mobilitätseingeschränkte Personen. Allerdings stel-

len diese barrierefreien Wege ebenfalls attraktive Fahrbahnen für den Fahrradverkehr dar. So wer-

den diese Wege auch von Fahrradfahrende gerne genutzt, was zu einem hohen Konfliktpotenzial 

zwischen Fuß- und Radverkehr führt und dem Ziel eines guten barrierefreien Angebotes entge-

gensteht. 

Abbildung 6: Verkehrsberuhigter Ortskern in Mettingen  

  
Clemensstraße Kardinal-von-Galen-Straße 

Quelle: Planersocietät  

Entlang der Hauptverkehrsstraßen wird der Fußverkehr in Mettingen über getrennte Fuß- und 

Radwege geführt, häufig mit punktueller Bepflanzung in regelmäßigem Abstand zwischen Fuß- 

und Radweg. Durch das Wurzelwerk von Bäumen, die zwischen Geh- und Radweg gepflanzt, hebt 

sich an einigen Stellen die Pflasterung. Auf solche Gehwegschäden wird an einigen Stellen bereits 

hingewiesen, dennoch schränken sie die Befahr-  und Berollbarkeit ein und können zudem insbe-

sondere für gehbeeinträchtige Personen oder Senioren ǂStolperfallenǀ darstellen. Die Gehwegbrei-

ten entsprechen dabei häufig nicht den Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen (EFA) von 2,50 m 

(vgl. FGSV 2002). Die Geh- und Radwegoberflächen weisen in Mettingen zudem an den Hauptver-

kehrsstraßen nicht die notwendigen farblichen Kontraste in der Pflasterung auf, welche insbeson-

dere für sehbeeinträchtigte Personen nur schwer zu unterscheiden sind.  
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Abbildung 7: Fußverkehrsführung an Hauptverkehrsstraßen in Mettingen 

  
Getrennter Fuß- und Radweg an Neuenkirchener Straße Westerkappelner Straße/Ibbenbürener Straße 

Quelle: Planersocietät  

Insbesondere von der Hauptverkehrsstraße Recker Straße/ Bahnhofstraße/ Westerkappelner 

Straße (L 599) geht eine hohe Trennwirkung für den Fußverkehr aus. Ein wichtiger Durchlass bil-

det die Unterführung der Bahnhofstraße und Bahntrasse, die das Nahversorgungszentrum an der 

Geschwister-Voß-Straße mit dem Zentrum verbindet (Abbildung 8). Die Unterführung ist breit an-

gelegt und wird sowohl von zu Fuß Gehenden als auch Radfahrenden genutzt. Weitere Querungs-

möglichkeiten der Hauptverkehrsstraßen bestehen in zentrumsnähe an den signalisierten Knoten-

punkten Bahnhofstraße/ Westerkappelner Straße (Abbildung 8) und Recker Straße/ Neuenkirche-

ner Straße sowie an der Fußgänger-Lichtsignalanlage auf Höhe der Nierenburger Straße, die al-

lerdings nur auf Anforderung für den Fußverkehr grün werden. Dieser Handlungsbedarf wurde be-

reits im Fußverkehrs-Check 2021 insbesondere im Rahmen der Schulwegesicherheit festgestellt.  

Der zukünftige Bahnhaltepunkt der Tecklenburger Nordbahn ist entsprechend des aktuellen Pla-

nungsstands zentrumsnah an der nördlichen Seite der Bahnhofsstraße vorgesehen und läge damit 

unweit des Nahversorgungszentrum und der aktuellen Mobilstation südlich der Bahnhofstraße 

(vgl. Kapitel ÖPNV und Intermodalität 4.3). Für die zukünftige fußläufige Erreichbarkeit des Bahn-

haltepunktes kann am Knoten Bahnhofstraße/ Bachstraße mit einem höheren Querungsbedarf 

gerechnet werden, welcher aufgrund des Umweges vsl. nicht die Unterführung zur Geschwister-

Voß-Straße nutzen wird.  

Im weiteren Siedlungsbereich sowie im Ortsteil Schlickelde bestehen an zentralen Zielen mit hö-

herem Querungsbedarf, wie Freibad/ Bürgerzentrum oder Mobilstation, verschiedene Querungs-

möglichkeiten, wie Mittelinseln, Fußgängerüberwege oder Lichtsignalanlagen, die allerdings nicht 

immer den aktuellen Standards der Barrierefreiheit entsprechen (z. B. fehlende taktile Elemente).  
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Abbildung 8: Zentrumsnahe Querungsmöglichkeiten der Bahnhofstraße in Mettingen 

  
Fußgängerfurt am Knoten Westerkappelner Straße/ Ibben-
bürener Straße 

Unterführung der Bahnhofstraße (Burgstraße/ Geschwister-
Voß-Straße) 

Quelle: Planersocietät  

Abseits der Hauptverkehrsstraßen wird der Fußverkehr auf Wohnstraßen in Tempo-30-Zonen auf 

Gehwegen im Seitenraum geführt, die nicht immer den Mindestbreiten der EFA entsprechen. Die 

Gehwegbreiten an Wohnsammelstraßen mit einer höheren Verkehrsstärke, wie z. B. die Bach-

straße, weisen einen höheren Standard als auf den weiteren Wohnstraßen in Tempo-30-Zonen 

auf. In den weiteren verkehrsberuhigten Bereichen der Wohnwege wird zumeist im Zusammen-

hang einer veränderten Straßenraumoberfläche auf die Anlage von gesonderten Gehwegen ver-

zichtet. 

Die Versorgungseinrichtungen liegen zentral im Siedlungsgefüge Mettingens (Abbildung 9). Für 

fast den gesamten Siedlungskern liegt die nächstgelegene Versorgungseinrichtung max. 15 

Gehminuten entfernt. Lediglich in den nördlichen und östlichen Randlagen des Siedlungskerns 

sind Gehzeiten von 10 bis maximal 15 Minuten zum nächstgelegenen Nahversorger, Apotheke, 

Post oder Drogerie anzunehmen. Im weiteren Gemeindegebiet bzw. außerhalb des Ortskerns und 

im Ortsteil Schickelde bestehen aufgrund der geringen Angebotsdichte keine fußläufige Erreich-

barkeit zur nächstgelegenen Versorgungseinrichtung. 
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Abbildung 9: Gehzeit zur nächsten Versorgungseinrichtung in Mettingen 

 

Die fußläufige Erreichbarkeit hat für Betreuungs- und Bildungseinrichtungen (Abbildung 10) einen 

besonderen Stellenwert, da diese Einrichtungen vor allem von Personen im jungen Alter aufge-

sucht werden. Während die weiterführenden Kardinal-von-Galen-Schulen (Realschule und Gym-

nasium) am Schulzentrum im Nordosten des Ortskerns einen zentralen Anlaufpunkt bilden, ist das 

Angebot der Kindertagesstätten, welche von aufgrund des jungen Alters besonders vulnerablen 

Verkehrsteilnehmenden aufgesucht werden, dezentral im Gemeindegebiet angeordnet. So besteht 

insbesondere in Bezug auf die Kindertagesstätten und Kindergärten eine gute fußläufige Erreich-

barkeit im Ortskern sowie im Ortsteil Schickelde.  

Im Bereich des Kindergartens am Berentelgweg im Nordwesten des Ortskerns besteht ein hohes 

Konfliktpotenzial zwischen Fuß- und Radverkehr und dem fließenden Kfz-Verkehr, da hier ein er-

höhter Durchgangsverkehr festgestellt werden kann. Zur Umgehung des Knotenpunkts Neuenkir-

chener Straße/ Recker Straße/ Bahnhofstraße wird der Berentelgweg in als Abkürzung zwischen 

dem Norden und Westen bzw. Ortsausgang Richtung Recke genutzt.  
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Abbildung 10: Gehzeit zur nächsten Bildungseinrichtung in Mettingen 

 

Kurzfazit 

 Zentraler Ortskern mit hoher Aufenthalts- und Verweilqualitäten 

 Barrierefreie Wege im zentralen Ortskern  

 Gute fußläufige Erreichbarkeiten von Versorgungs- und Bildungsrichtungen und kurze 

Wege zwischen Zentrum und Naherholungsgebiet Köllbachtal 

 Unterführung an der Bahnhofsstraße mindert Trennwirkung der Hauptverkehrsstraßen im 

Zentrum und verbindet Nahversorgungszentrum und Ortsmitte 

 Konfliktpotenzial mit dem Fahrradverkehr an Hauptverkehrsstraßen durch geringe Kon-

traste zwischen Fuß- und Radwege 

 Kreuzungen und Querungsmöglichkeiten entsprechen nicht immer den barrierefreien Stan-

dards 

 Lichtsignalanlagen an zentralen Knotenpunkten ohne fußgängerfreundliche Ampelschal-

tungen 

 Durchgangs- und Schleichverkehre abseits der Hauptverkehrsstraßen mit hohen Konflikt-

potenzial zum Fuß- und Radverkehr  
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4.1.2 Recke  

Das Fußverkehrsnetz in der Gemeinde Recke stellt insgesamt gute Voraussetzungen für den Fuß-

verkehr dar. So bestehen außerorts entlang der Hauptverkehrsstraßen Fußwegeverbindungen als 

gemeinsam geführte Fuß- und Radwege vom Ortskern in die Ortsteile Steinbeck, Obersteinbeck 

und Espel. Innerorts wird der Fußverkehr in Recke an den Hauptverkehrsstraßen überwiegend 

über getrennte Fuß- und Radwege geführt. An baulichen Engstellen, wie z. B. an der Hopstener 

Straße auf Höhe des Jugendheims, wird die Fuß- und Radverkehrsführung verändert. Die Geh-

wegbreiten entsprechen dabei nicht immer den Standards der EFA (z. B. Hopstener Straße, 

Vogteistraße, Rothertshausener Straße). Insbesondere an punktuellen Engstellen mit veränderter 

Fuß- und Radverkehrsführung besteht Konfliktpotenzial zwischen Fuß- und Radverkehrsteilneh-

mende (z. B. Hopstener Straße, Vogteistraße).  

Abbildung 11: Fußverkehrsführung an Hauptverkehrsstraßen in Recke  

  

Getrennte Fuß- und Radverkehrsführung an der Haupt-
straße 

Veränderte Fuß- und Radverkehrsführung an Engstelle an 
der Hopstener Straße 

Quelle: Planersocietät  

Abseits der Hauptverkehrsstraßen werden die Wohnstraßen vorwiegend durch Tempo-30-Zonen 

und verkehrsberuhigte Bereiche erschlossen, in denen der Fußverkehr im Seitenraum oder im 

Mischverkehr geführt wird. Die in der EFA empfohlenen Breiten von 2,50 m werden dabei nicht 

immer in den Tempo-30-Zonen nicht eingehalten.  

Das Fußverkehrsnetz wird in Recke durch attraktive straßenunabhängige Wege ergänzt, welche 

sowohl innerhalb der Wohnquartiere als auch als Anbindung in den zentralen Ortskern Abkürzun-

gen darstellen und somit die fußläufige Erreichbarkeit erhöhen. So bestehen mehrere straßenun-

abhängige Wegeverbindungen zwischen dem zentralen Ortskern bzw. Marktplatz und dem Nah-

versorgungszentrum, Rathaus und Schulzentrum, wie die Wegeverbindung im Winkel (Abbildung 

12 rechts). Mit dem Holtgrawen Pöttken und dem Stichlingspatt bestehen zudem Fuß- und Rad-

verbindungen in die südlich der Recker Aa gelegenen Wohnquartiere und Ortsteile führen. Insbe-

sondere dem Holtgrawen Pöttken kommt dabei als Verbindung zwischen dem Schulzentrum und 

der Westumgehung bzw. Bahnhofstraße insbesondere im Schülerverkehr eine wichtige Rolle zu, 

welche sich mit dem zukünftigen Bahnhof (an der Bahnhofstraße) voraussichtlich weiter verstär-

ken wird (Abbildung 12 links).  
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Abbildung 12: Straßenunabhängige Wegeverbindungen in Recke  

  

Holtgrawen Pöttken Im Winkel  

Quelle: Planersocietät  

Der zentrale Ortskern in Recke ist verkehrsberuhigt und weist u. a. durch die historischen Fassa-

den der anliegenden Gebäude und der für das Zentrum spezifischen Kopfsteinpflasterung einen 

hohen Wiedererkennungswert auf. Die Kopfsteinsteinpflasterung rund um den Marktplatz wird 

durch eine glattere bzw. besser beroll-  oder befahrbare Pflasterung unterbrochen. Allerdings sind 

Marktplatz und anliegende Bereiche deutlich vom ruhenden Kfz-Verkehrs geprägt, welcher die 

Aufenthaltsqualität schmälert (Abbildung 13 rechts). Durch bauliche Hindernisse (Poller) wird die 

Hauptstraße verkehrsberuhigt bietet damit eine erhöhte Aufenthalts-  und Verweilqualität. 

Abbildung 13: Verkehrsberuhigter Ortskern in Recke 

  
 Marktplatz Hauptstraße 

Quelle: Planersocietät  

An den Hauptverkehrsstraßen bestehen sowohl im Ortskern als auch in den Ortsteilen an hochfre-

quentierten Zielen und Einrichtungen, wie an den Nahversorgern, Kindergärten und am Schulzent-

rum, Querungsanlagen. Dabei handelt es sich häufig um Mittelinseln (Abbildung 14). An zentralen 

Anlaufpunkten und wichtigen Wegeverbindungen sind die Querungsanlagen auch signalisiert 

(Fußgänger-Lichtsignalanlage) oder haben als Fußgängerüberweg Vorrang vor dem Kfz-Verkehr. 

Die Barrierefreiheit an Querungsanlagen entspricht dabei in den meisten Situationen nicht dem 

aktuellen Standard (z. B. fehlende taktile Elemente). Fehlende Querungsmöglichkeiten bzw. eine 

Hauptverkehrsstraße mit hoher Barrierewirkung kann zentral im Ort an der Poststraße festgestellt 

werden (Abbildung 14 rechts). Sowohl beim der Einmündungsbereich an der Vogteistraße als auch 
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an der Rothertshausener Straße besteht für den Fußverkehr eine schwierige Querungssituation. 

Der Fußverkehr hat hier keinen Vorrang gegenüber dem aus der Poststraße in die Vorfahrtsstraße 

einbiegenden Verkehr und der Straßenquerschnitt liegt jeweils bei rund 14 m. Insbesondere vor 

dem Hintergrund des großen Straßenquerschnitts, der Verkehrsstärke und der anliegenden wich-

tigen Bushaltestelle Poststraße besteht hier ein hohes Konfliktpotenzial mit dem Kfz-Verkehr. 

Abbildung 14: Querungsmöglichkeiten an Hauptverkehrsstraßen in Recke  

  
Mittelinsel an Hauptstraße Poststraße 

Quelle: Planersocietät  

Hinsichtlich der fußläufigen Erreichbarkeit zu den Versorgungseinrichtungen in Recke beträgt fast 

im gesamten Siedlungsraum die Gehzeit zum nächsten Nahversorger, Drogerie oder Apotheke 

maximal 10 Minuten. Lediglich in dem südlichen Wohnquartier Stichlinge liegt die Gehzeit vorwie-

gend zwischen 10 und 15 Minuten. Sowohl der Ortsteil Steinbeck als auch Obersteinbeck verfügen 

über mindestens einem Nahversorger, sodass auch hier fußläufige Erreichbarkeiten einer Versor-

gungseinrichtung bestehen. Im Ortsteil Espel sowie in den weiteren Bauernschaften besteht auf-

grund des geringen bzw. keinem Versorgungsangebot keine fußläufige Erreichbarkeit. Insbeson-

dere hier sind die Anwohnenden auf die Nutzung anderer Verkehrsmittel angewiesen.  
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Abbildung 15: Gehzeit zur nächsten Versorgungseinrichtung in Recke 

 

Die fußläufige Erreichbarkeit der Betreuungs- und Bildungsangebote in Recke ist vergleichbar zur 

Erreichbarkeit der Versorgungseinrichtungen. So bestehen im nördlichen Teil des Ortskerns gute 

fußläufige Erreichbarkeiten mit maximal 10 Minuten Gehzeit zur nächsten Bildungseinrichtung 

und lediglich im südlichen Siedlung Stichlinge sind längere Gehzeiten zur nächsten und Betreu-

ungs- und Bildungseinrichtung mehr als 10 Minuten anzunehmen. Während die weiterführenden 

Schulen in Recke gebündelt am Schulzentrum im Ortskern liegen, sind die Kindergärten und Kin-

dertagesstätten im Gemeindegebiet verteilt. So bestehen auch in den Ortsteilen Steinbeck und 

Obersteinbeck fußläufige Erreichbarkeiten zum Kindergarten. Im Ortsteil Espel sind Kinder, Schüle-

rinnen und Schüler besteht keine fußläufige Erreichbarkeit zur nächsten Bildungseinrichtung. 
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Abbildung 16: Gehzeit zur nächsten Bildungseinrichtung in Recke 

 

Kurzfazit 

 Attraktive Fußwegeverbindungen über straßenunabhängige Geh- und Radwege innerhalb 

der Quartiere, ins Zentrum und zum Schulzentrum (z. B. Bürgerpark, Stichlingspatt, 

Holtgrawen Pöttken -  wichtige Verbindungsachse im Schülerverkehr und zum zukünftigen 

Bahnhof) 

 Querungsmöglichkeiten an zentralen Zielen und Schulwegverbindungen auch in den 

Ortsteilen Obersteinbeck, Steinbeck und Espel vorhanden 

 Attraktive Fußwegeverbindung insbesondere für den Freizeitverkehr entlang des 

Mittellandkanals verbindet die Ortsteile 

 Barrierewirkungen der Hauptverkehrsstraßen für den Fußverkehr insbesondere an der 

Poststraße 

 Querungsmöglichkeiten entsprechen nicht immer den aktuellen Standards der 

Barrierefreiheit (fehlende taktile Elemente) 

 Vorwiegend innerorts getrennte Fuß- und Radwegeführungen teilweise mit untermaßigen 

Gehwegbreiten (z. B. Vogteistraße und Hopstener Straße), die zu insbesondere an 

Engstellen Konfliktpotenzial mit dem Fahrradverkehr aufweisen 

 Zentrale Ortsmitte vom ruhenden Kfz-Verkehr geprägt  
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4.1.3 Westerkappeln 

Analog zur Fußverkehrsinfrastruktur in Recke und Mettingen bestehen im Gemeindegebiet der 

Gemeinde Westerkappeln entlang der Hauptverkehrsstraßen außerorts Fußwegeverbindungen 

über die gemeinsam geführten Fuß- und Radwege. Innerorts hingegen bestehen andere Fußver-

kehrsvoraussetzungen als in den Gemeinden Mettingen und Recke.  

Die Fußverkehrsinfrastruktur an den innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen umfasst zumeist 

Gehwege, die für den Radverkehr freigegeben sind. Dabei entsprechen die Gehwegbreiten häufig 

nicht der in der EFA empfohlenden Gehwegbreite von 2,50 m. Dort wo die Gehwegbreite es 

zulässt wird ebenfalls der Fahrradverkehr im Seitenraum als gemeinsamer Fuß- und Radweg 

geführt. An den Hauptverkehrsstraßen und insbesondere an der Osnabrücker Straße und Am 

Dölhof ƻ mit den sehr hohen Verkehrsstärken -  besteht aufgrund geringer Gehwegbreiten ein 

hohes Konfliktpotenzial zwischen Fuß- und Fahrradverkehr. Abseits der Hauptverkehrsstraßen 

sind vorwiegend Tempo-30-Zonen vorhanden, in denen der Fußverkehr über Gehwege geführt 

wird. Auch hier entsprechen die Gehwegbreiten nicht immer den Empfehlungen der EFA.  

Abbildung 17: Fußverkehrsführung an Hauptverkehrsstraßen in Westerkappeln  

  
Am Dölhof Heerstraße 

Quelle: Planersocietät  

Innerhalb der Siedlung Hollenbergs Hügel/ Ortfeld und dem Ortsteil Velpe bestehen Tempo-30-

Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche mit Gehwegen oder als Mischverkehr anlegte 

Verkehrsflächen. Allerdings bestehen außerhalb der Siedlung bzw. des Ortsteils, aufgrund 

fehlender Fuß- und Radverkehrsinfrastrukturen sowohl an der Ibbenbürener Straße, Rabenstraße 

oder Laggenbecker Straße, Lücken im Fußverkehrsnetz und damit auch keine direkte 

Fußwegeverbindung zwischen Hollenbergs Hügel/ Ortfeld und Velpe. 

Der historische Ortskern in Westerkappeln besteht aus den verkehrsberuhigten Bereichen der 

Großen Straße, Kreuzstraße und Bahnhofsstraße, die als Einbahnstraße um den zentralen 

Kirchplatz führen. Der Ortskern zeichnet sich dabei durch die schmalen Straßenquerschnitte der 

verkehrsberuhigten Bereiche aus, wodurch insbesondere der fließende und ruhende Kfz-Verkehr 

im Konflikt mit dem Fuß- und Radverkehr steht. Wie in den Ortsmitten von Mettingen und Recke 

verfügt der Ortskern in weiten Teilen über eine Kopfsteinpflasterung, die an den Randbereichen 

der Straßen durch eine niveaugleiche glatte und gut befahr-  bzw. berollbare Pflasterung 

abgeschlossen wird. Allerdings erzwingen Auslagen, Kundenstopper oder Pflanzkübel der 
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anliegenden Geschäfte punktuell Ausweichen von dieser besser befahr-  bzw. berollbaren 

Pflasterung auf die schwerer befahrbare Kopfsteinpflausterung.  

Abbildung 18: Querungsmöglichkeiten an Hauptverkehrsstraßen in Westerkappeln  

  

Große Straße Kreuzstraße 

Quelle: Planersocietät  

Die stark befahrene Osnabrücker Straße weist eine deutliche Trennwirkung im Siedlungsgefüge 

auf. Allerdings kann die Osnabrücker Straße bereits an mehreren Punkten an signalisierten Knoten 

und Fußgänger-Lichtsignalanlagen überquert werden. Die Trennwirkung wird dadurch an 

wichtigen Zielen und hoch frequentierten Einrichtungen, wie z. B. das Schulzentrum, gemindert. 

Auch im weiteren Siedlungsgebiet bestehen an den Hauptverkehrsstraßen bereits 

Querungsanlagen, wie Lichtsignalanlagen, Fußgängerüberwege oder Mittelinseln. Diese 

entsprechend aber nicht immer den aktuellen barrierefreien Standards (Abbildung 19 links). Erste 

Ansätze zur Umsetzung einer barrierefreien Gestaltung von Querungsanlagen sind jedoch 

erkennbar: Vor allem an Knotenpunkten wird augenscheinlich im Zuge von anstehenden 

Bauarbeiten eine barrierefreie Gestaltung integriert, wie z. B. der Knoten Osnabrücker Straße/ Am 

Königsteich (Abbildung 19 rechts). 

Abbildung 19: Querungsmöglichkeiten an Hauptverkehrsstraßen in Westerkappeln  

  
Knoten am Dölhof/ Große Straße/ Wilhelmshöhe/  
Osnabrücker Straße 

Umgestalteter Knoten Am Königsteich/ Osnabrücker Straße 

Quelle: Planersocietät  
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Mit dem Cappel Carré verfügt die Gemeinden Westerkappeln einen zentralen Anlaufpunkt für 

Versorgungswege und Erledigungen. Dieses Nahversorgungszentrums an der Heerstraße/ 

Mettinger Straße umfass u. a. Drogerie, Post, Apotheke und mehrere Supermärkte bzw. 

Nahsorger. Abseits des Cappeln Carrés liegt weiter östlich an der Osnabrücker Straße ein weiterer 

Nahversorger und weitere Apotheken liegen im Nordosten des Siedlungsgebiets. Insgesamt kann 

somit für den Ortskerne eine gute fußläufige Erreichbarkeit zur nächstgelegenen 

Versorgungseinrichtung mit Gehzeiten bis zu max. 10 Minuten festgestellt werden, allerdings ist 

hierbei darauf hinzuweisen, sich die Gehzeiten insbesondere im Nordosten auf die dort verorteten 

Apotheken beziehen. Im Ortsteil Velpe und der Siedlung Hollenbergs Hügel sowie der weiteren 

Bauernschaften ist die fußläufige Erreichbarkeit zur nächstgelegenen Versorgungseinrichtung 

hingegen nicht gegeben, wodurch diese Ortslagen auf die Nutzung anderer Verkehrsmittel 

angewiesen sind.  

Der zukünftige Bahnhaltepunkt der Tecklenburger Nordbahn ist entsprechend des aktuellen Pla-

nungsstands zentrumsnah an der Alte Poststraße nördlich des historischen Ortskerns vorgesehen 

und läge damit unweit des Cappel Carré (vgl. Kapitel 4.3). Durch die zentrale Lage bestünde somit 

für den Großteil des Siedlungsgefüges Westerkappeln eine gute zukünftige fußläufige Erreichbar-

keit des Bahnhaltepunktes. 

Abbildung 20: Gehzeit zur nächsten Versorgungseinrichtung in Westerkappeln 

 

Die fußläufige Erreichbarkeit der nächstgelegenen Bildungseinrichtung liegt im Großteil des Orts-

kerns von Westerkappeln bei max. 10 Minuten Gehzeit. Lediglich im Südwesten sind Gehzeiten von 

bis zu 15 Minuten anzunehmen. Ähnlich zu den Gemeinden Recke und Mettingen, verfügt die Ge-

meinde Westerkappeln über mehrere im Siedlungsgefüge verteilte Kindergärten, während die wei-

terführende Schule oder Schulen im Ortskern als Schulzentrum einen zentralen Anlaufpunkt bil-

den. Anders als bei der fußläufigen Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen sind in der 
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Siedlung Hollenbergs Hügel/ Ortfeld durch die dortige Kindertagesstätte und Grundschule für Kin-

der und Grundschülerinnen und -schüler die nächste Betreuungs- und Bildungseinrichtung in sehr 

guter fußläufiger Erreichbarkeit. Im Ortsteil Velpe und den weiteren Bauernschaften kann keine 

fußläufige Erreichbarkeit zur nächsten Bildungseinrichtung angenommen werden.  

Abbildung 21: Gehzeit zur nächsten Bildungseinrichtung in Westerkappeln 

 

Kurzfazit 

 Mehrere signalisierte Querungsanlagen an der Osnabrücker Straße mindern die Trennwir-

kung der Hauptverkehrsstraße ab 

 Bei Umgestaltungen von Knotenpunkten und Straßenräumen werden aktuellen Standards 

der Barrierefreiheit bereits umgesetzt 

 Kirchplatz mit hoher Aufenthaltsqualität, Verweil-  und Spielelementen 

 Geringe Gehwegbreiten und fehlende Radwege führen zu einem hohen Konfiktpotenzial an 

den Hauptverkehrsstraßen zwischen Fuß- und Fahrradverkehr (z. B. Osnabrücker Straße, 

Heerstraße) 

 Historischer Ortskern mit wenig Verweilflächen (z. B. Große Straße, Kreuzstraße) und be-

stehenden Konfliktpotenzial zwischen Nahmobilität und dem ruhenden und fließenden 

Kfz-Verkehr  

 Fehlende Fußwegeverbindungen zwischen Velpe und Hollenbergs Hügel/ Ortfeld und dem 
Ortskern Westerkappeln  
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4.2 Fahrradverkehr 

Das Fahrradfahren liegt national wie international immer mehr im Trend und stellt eine umwelt-

freundliche, preiswerte und gesunde Fortbewegungsart für fast alle Bevölkerungsgruppen dar. Als 

Teil des Münsterlands kommt in den Gemeinden Mettingen, Recke und Westerkappeln dem Fahr-

radverkehr üblicherweise eine hohe Bedeutung zu und hat sich bereits als ein viel genutztes Ver-

kehrsmittel durchgesetzt.  

Insbesondere vor dem Hintergrund des Marktbooms von Elektrofahrrädern nimmt der Fahrradver-

kehr auch auf längeren Wegen zwischen den Gemeinden wachsenden Stellenwert ein. Auf dieser 

interkommunalen Ebene besteht mit dem Radverkehrskonzept des Kreises Steinfurt bereits einen 

konzeptionellen Rahmen für den Radverkehr außerhalb der geschlossenen Ortschaften in den Ge-

meinden Mettingen, Recke und Westerkappeln.  

Für die Zustandsanalyse der Radverkehrssituation werden deshalb zunächst die Radverkehrsinfra-

strukturen außerorts gemeinsam für alle drei Gemeinden betrachtet und anschließend gemeinde-

spezifisch die innerörtliche Radverkehrsinfrastruktur betrachtet. 

4.2.1 Grundlagen zu Infrastrukturen für den Radverkehr 

In der Vergangenheit wurde das zentrale Augenmerk in der Verkehrsplanung häufig auf die Be-

schleunigung des Autos gelegt. Die Straßen wurden weitestgehend vom Radverkehr freigehalten, 

dieser wurde gemeinsam mit Fußgängern auf die Restflächen verdrängt ƻ häufig mit dem Ver-

weis auf die Sicherheit der Radfahrer. 

Standards der Infrastruktur ƻ StVO und ERA 

Neben den in der StVO und deren Verwaltungsvorschrift formulierten Standards sind die ǂEmpfeh-

lungen für Radverkehrsanlagenǀ der FGSV aus dem Jahr 2010 ein Grundlagenwerk, auf das auch in 

der StVO verwiesen wird. 

   

     



  Seite 33 von 195 

Planersocietät 

Die FGSV veröffentlichte im Jahr 2010 die aktuelle Fassung der ǂEmpfehlungen für Radverkehrs-

anlagenǀ (ERA). In diesem Grundlagen-Werk werden auf Basis der aktuellen wissenschaftlichen 

Erkenntnisse Empfehlungen für die Gestaltung einer sicheren Radverkehrsinfrastruktur gegeben, 

die ein zügiges Vorankommen gewährleistet. Die ERA ist nicht mit einer gesetzlichen Verordnung 

gleichzusetzen, in der VwV-StVO wird jedoch ausdrücklich auf deren Berücksichtigung bei der Ge-

staltung von Radverkehrsanlagen hingewiesen. Die Festlegungen haben sich zu einem informellen 

Ausbaustandard entwickelt. 

Ausreichend breite Radwege, die sichere Gestaltung von Knotenpunkten, weite Kurvenradien, ein 

rutschfester Belag sowie die Vermeidung von Absperrpfosten, Umlaufsperren und Treppen sind 

wichtige Aspekte einer fahrradfreundlichen Infrastruktur, die in der ERA (FGSV 2010) abgebildet 

werden. 

Mögliche Führungsformen im Längsverkehr 

Laut Gesetz gehören Radfahrende auf die Straße und auch eine Vielzahl von Studien hat belegt, 

dass die Sicherheit für den Radverkehr bei Fahrbahnführungen höher ist ƻ insbesondere in Kno-

tenpunktbereichen.  

Gerade vor dem Hintergrund der Pedelecs und den damit erhöhten Geschwindigkeiten von Rad-

fahrenden wird es zukünftig notwendig sein, eine bessere Trennung zwischen Radverkehr und 

Fußverkehr und damit Vorteile für beide Verkehrsteilnehmer zu schaffen. Nutzen Radfahrende Inf-

rastrukturen auf der Fahrbahn, ist das Konfliktpotenzial reduziert und Radfahrende kommen 

schneller voran. Für den Komfort und die Sicherheit der Radfahrenden ergeben sich so weitere 

Vorteile: 

Á Radfahrende fahren seltener in die falsche Fahrtrichtung. 

Á Fahrradfahrer sind für Autofahrer besser zu sehen, besonders an Kreuzungen und Zufahr-

ten, wo es häufig zu Unfällen kommt. 

Á In Knotenpunkten können Radfahrende mit dem Kfz-Verkehr oder separat signalisiert wer-

den. 

Á Bei Radfahrstreifen (teilweise auch bei Schutzstreifen) können Radfahrende in Knoten-

punkten an wartenden Fahrzeugen vorbeifahren und so den toten Winkel der Autofah-

rer:innen verlassen. 

Gleichzeitig ist jedoch auch zu beachten, dass fast die Hälfte aller Radfahrende sich im Straßen-

verkehr grundsätzlich (eher) unsicher fühlt1. Die am häufigsten genannten Gründe hierfür sind 

fehlende separate Radwege sowie zu viel Kfz-Verkehr2.  

 

1 Vgl. Fahrradmonitor 2017 

2 Vgl. Fahrradmonitor 2017 
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Abbildung 22: Subjektives Sicherheitsempfinden von Radfahrenden im Straßenverkehr 

 

Quelle: eigene Darstellung nach Fahrrad-Monitor Deutschland 2017 

Abbildung 23: Ursachen für das fehlende subjektive Sicherheitsempfinden von Radfahrenden im Stra-
ßenverkehr 

 

Quelle: eigene Darstellung nach Fahrrad-Monitor Deutschland 2017 

Am sichersten fühlen Radfahrende sich ƿauf einem selbstständig geführten Radweg abseits von 

Straßen, ohne Kontakt zu Fußgängern oder Autosƽ sowie ƿauf dem Bürgersteig auf einem separat 

markierten oder gebauten Fahrradwegƽ 
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Abbildung 24: Sicherheitsgefühl von Radfahrern in Abhängigkeit der Infrastruktur3 

 

Quelle: eigene Darstellung nach Fahrrad-Monitor Deutschland 2017 

Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen der Radverkehrsplanung insbesondere die Konzeption der 

Maßnahmen zu durchdenken und die Verhältnisse vor Ort zu berücksichtigen. Das subjektive Si-

cherheitsempfinden sollte bei allen Radfahrenden hoch sein ƻ einen Beitrag können hier auch 

kommunikative Maßnahmen zur Erhöhung der gegenseitigen Rücksichtnahme leisten. 

4.2.2 Anordnung der Radwegebenutzungspflicht 

Ausgangslage und Radverkehrsnovelle der StVO 1997 

In der Vergangenheit lag das zentrale Augenmerk der Verkehrsplanung vor allem auf der Be-

schleunigung des motorisierten Verkehrs. Das Fahrrad wurde mit dem Beginn der Massenmotori-

sierung in der Nachkriegszeit in Deutschland weitestgehend von den Fahrbahnen ferngehalten 

bzw. gemeinsam mit den zu Fuß Gehenden auf die Restflächen verdrängt. Häufig wurde dabei die 

Sicherheit der Radfahrenden als zentrales Motiv der Verdrängung in den Seitenraum genannt, 

ohne empirische Belege für einen Sicherheitsgewinn vorweisen zu können. Mit der sogenannten 

Radverkehrsnovelle (StVO-Novelle 1997) hat der Bundesgesetzgeber diese Vorgehensweise 

 

3 ǂNennen Sie mir bitte bis zu zwei Wegarten, auf denen Sie sich mit dem Fahrrad am sichersten / unsichersten fühlen." 
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grundsätzlich umgekehrt und die Fahrbahnbenutzung durch Fahrräder zum Regelfall gemacht: 

ǂFahrzeuge müssen die Fahrbahnen benutzenǀ4. Die verpflichtende Benutzung von vorhandenen 

Radwegen ist seit dem 01.01.1998 nur noch in Einzelfällen und nach Anordnung vorgesehen: ǂEine 

Pflicht, Radwege in der jeweiligen Fahrtrichtung zu benutzen, besteht nur, wenn dies durch Zei-

chen 237, 240 oder 241 angeordnet istǀ5. Die Kernidee der Novelle war, dass sich häufig Konflikte 

bzw. Zusammenstöße zwischen Radfahrenden und dem motorisierten Verkehr ereignen, wenn 

sich Radfahrende im Seitenraum bewegen (z. B. auf Radwegen). Dadurch sind Radfahrende zwar 

im Längsverkehr (Überholen durch Kfz etc.) gut geschützt, jedoch steigt das Unfallrisiko an Ein-

fahrten, Einmündungen und Kreuzungen stark an, weil Radfahrende durch den Kfz-Verkehr hier 

nicht ausreichend wahrgenommen werden. So kommen Studien zu der Erkenntnis6, dass das Rad-

fahren auf der Fahrbahn sicherer ist, verglichen mit den aktuell vorhandenen Radwegen geringer 

Qualität. Eine mögliche Erklärung für diese Forschungsergebnisse liegt darin, dass Radfahrende 

auf der Fahrbahn stets im Sichtfeld des Kraftfahrzeugverkehrs geführt werden, und mögliche Kon-

flikte deutlich verringert werden. An Relevanz gewinnt die Führung auf der Fahrbahn zudem durch 

die steigende Geschwindigkeit des Radverkehrs z. B. durch Pedelecs, weil diese Geschwindigkeiten 

auf den vorhandenen Radwegen nicht sicher gefahren werden können (Wegeführung, Oberflä-

chenqualität, Sichtbeziehungen). Ebenso sprechen Nutzungskonflikte zwischen dem Fußverkehr 

und dem schnellen Radverkehr für eine Führungsmöglichkeit des Radverkehrs auf der Fahrbahn. 

BVerwG Entscheidung 2010 

Im Sinne der oben genannten Leitlinien der StVO-Novelle von 1997 fällte das Bundesverwaltungs-

gericht 2010 ein Grundsatzurteil zur Radwegebenutzungspflicht. Das BVerwG entschied: ǂEine 

Radwegebenutzungspflicht darf nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen 

Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Rechtsgutbeeinträchti-

gung erheblich übersteigtǀ7. Verwiesen wird dabei auf § 45 Abs. 9 StVO. In der VwV-StVO wird zu 

§ 2 Abs. 4 Satz 2 StVO präzisiert: ǂBenutzungspflichtige Radwege dürfen nur angeordnet werden, 

wenn ausreichende Flächen für den Fußgängerverkehr zur Verfügung stehen. Sie dürfen nur dort 

angeordnet werden, wo es die Verkehrssicherheit oder der Verkehrsablauf erfordern.ǀ Darüber 

hinaus ist gemäß § 45 Abs. 1c StVO die Anordnung benutzungspflichtiger Radverkehrsanlagen in 

Tempo 30 Zonen generell unzulässig. Die BVerwG-Entscheidung unterstreicht die Aussage der 

StVO, dass das Radfahren auf der Fahrbahn die Regel ist, wenn keine qualifizierte Gefahrenlage 

vorliegt bzw. nachgewiesen werden kann. Die Anordnung einer Benutzungspflicht ist gemäß der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung nur zulässig, wenn eine für den 

Radweg bestimmte Verkehrsfläche (baulicher Radweg oder Radfahrstreifen; gemeinsam nutzbarer 

Gehweg) in ausreichender Breite vorhanden ist oder angelegt werden kann, die Nutzung des Rad-

weges zumutbar und die Linienführung eindeutig ist8. 

 

4 § 2 Abs. 1 StVO 

5 § 2 Abs. 4 StVO 

6 Hierzu können Berichte der Bundesanstalt für Straßen und das aktuelle Positionspapier (07/2017) der Unfallforschung der 
Versicherer herangezogen werden. 

7  Bundesverwaltungsgerichtsurteil BVerwG 3 C 42.09 

8 vgl. S. 16 VwV-StVO zu § 2 Abs. 4 S. 2 StVO 



  Seite 37 von 195 

Planersocietät 

StVO-Novelle 2016 

Mit der Novellierung der StVO im Jahr 2016 wurden die oben genannten Voraussetzungen für die 

Anordnung der Benutzungspflicht für zwei spezifische Bereiche wieder abgeschafft. Benutzungs-

pflichtige Radwege außerorts und benutzungspflichtige Radfahrstreifen innerorts dürfen demnach 

auch angeordnet werden, wenn keine besondere Gefahrenlage gemäß § 45 Abs. 9 S. 3 StVO vor-

liegt. Begründet wird dies damit, dass aufgrund der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten (bis zu 

100 km/h) außerhalb geschlossener Ortschaften eine generelle Gefahr vorliegt, die eine Trennung 

des Rad- und Kfz-Verkehrs nötig macht9. Innerorts ist das Anlegen von benutzungspflichtigen 

Radfahrstreifen generell und ohne konkrete Gefahrenlage zulässig10. Der Gesetzgeber geht hier 

davon aus, dass ein solcher Radfahrstreifen eine Mindestbreite von 1,50 m aufweist11. 

Sollen neben benutzungspflichtigen Radwegen außerorts oder innerörtlichen Radfahrstreifen ein-

zelne Wege von einer Kommune als benutzungspflichtig ausgewiesen werden und erfüllen diese 

die baulichen Voraussetzungen, können grundsätzlich drei Arten von benutzungspflichtigen Infra-

strukturelementen genutzt werden (vgl. Abbildung 25). Die baulichen Voraussetzungen der Breite 

sowie die besondere Gefahrenlage sind dann zu erfüllen. 

Weder in der Straßenverkehrsordnung (StVO) noch in der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift 

(VwV-StVO) sind Hinweise dazu zu finden, wie sich die besondere Gefahrenlage darstellt. Die For-

schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) gibt erste Anhaltspunkte, wann von 

einer Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn im Mischverkehr abzusehen ist: Die Verkehrs-

stärke der Kraftfahrzeuge, die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie die Fahrbahnbreite spielen 

eine besondere Rolle12. Auch die Auswertung von Unfällen kann dafür ausschlaggebend sein, ei-

nen benutzungspflichtigen Radweg auszuweisen. Die Gefahrenlage kann demnach nur auf Grund-

lage aktueller, ortsspezifischer Verkehrserhebungen ermittelt werden. Im Folgenden wird für die 

Hinweise zur Einschätzung der Gefahrenlage auf einen Leitfaden der Stadt Mainz zurückgegriffen, 

der Kriterien der verschiedenen Regelwerke für das Gefährdungspotenzial zusammenstellt13: 

 Kfz-Belastung und zulässige Höchstgeschwindigkeit | Belastungsbereiche14 

Die Kombination aus Kfz-Belastung, der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie der Spurigkeit 

der Fahrbahn kann erste Anhaltspunkte für das Gefahrenpotenzial für Radfahrer auf einem 

Straßenabschnitt verdeutlichen. Die FGSV hat hierfür Belastungsbereiche definiert und spezifi-

sche Führungsformen empfohlen. 

 

9 vgl. § 45 Abs. 9 S. 3 und BGBl Erste Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung 2016 

10 vgl. ebd. 

11 vgl. ebd. 

12 vgl. FGSV/ERA (2010) 

13 vgl. Klöpfer (2011) 

14 vgl. FGSV (2010) 
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Abbildung 25: Abgrenzung der Belastungsbereiche nach ERA (FGSV 2010)15 

  

Quelle: Eigene Darstellung nach ERA (FGSV 2010) 

Belastungsbereich I Eine Trennung zwischen Rad- und motorisiertem Verkehr ist nicht 

notwendig. Benutzungspflichtige Radwege sind nicht zulässig. 

Belastungsbereich II Eine Trennung zwischen Rad- und motorisiertem Verkehr ist nicht 

notwendig. Alternative Angebote (anderer Radweg, Gehweg ǂRadfah-

rer freiǀ) sind empfohlen. 

Belastungsbereich III Eine Trennung zwischen Rad- und motorisiertem Verkehr ist notwen-

dig. In günstigen Fällen (geringes Schwerverkehrsaufkommen, über-

sichtliche Linienführung) kann auch eine nicht benutzungspflichtige 

Führungsform in Frage kommen. 

Belastungsbereich IV Rad- und motorisierter Verkehr sind durch benutzungspflichtige Rad-

wege zu trennen. 

 Unfallzahlen16 

Gab es fünf gleichartige Unfälle in einem Jahr oder fünf Unfälle mit Personenschaden in drei 

Jahren bzw. drei Unfälle mit schwerem Personenschaden auf demselben Streckenabschnitt, so 

ist die Gefahrenlage zu hoch, um die Fahrbahn freizugeben. Hierbei handelt es sich um Unfall-

häufungsstellen, welche bei der Analyse und Maßnahmenentwicklung speziell betrachtet wer-

den. 

 

15  Lesehilfe: Bei einer Straße mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/ h ist die Führung des Radverkehrs auf der 
Straße im Mischverkehr (Belastungsbereich I) unproblematisch, solange die Belastung nicht über 700 Kfz/ Stunde liegt. Von 
einem benutzungspflichtigen Radweg ist somit abzusehen. 

16  vgl. FGSV (2003) 
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ǂIst aus Verkehrssicherheitsgründen die Anordnung der Radwegebenutzungspflicht [ǆ] erforder-

lich, so ist sie, wenn nachfolgende Voraussetzungen erfüllt sind, vorzunehmenǀ17. Die Anordnung 

einer Benutzungspflicht ist demnach weiter nur zulässig, wenn eine für den Radweg bestimmte 

Verkehrsfläche (baulicher Radweg oder Radfahrstreifen; gemeinsam nutzbarer Gehweg) vorhan-

den ist oder angelegt werden kann, die Nutzung des Radweges zumutbar und die Linienführung 

eindeutig ist18.  

Von den in der VwV-StVO festgeschriebenen Mindestmaßen kann nur ǂausnahmsweise und nach 

sorgfältiger Prüfungǀ19 abgewichen werden, ǂwenn es aufgrund der örtlichen oder verkehrlichen 

Verhältnisse erforderlich und verhältnismäßig ist, an kurzen Abschnitten (z.B. kurze Engstelle) un-

ter Wahrung der Verkehrssicherheitǀ20. Anzumerken ist, dass die Mindestbreiten einen Überholvor-

gang auf den Radwegen nicht möglich machen. Gerade bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, 

die durch die steigende Anzahl von Pedelecs sowie die unterschiedlichen Nutzer des Fahrrades 

weiter an Bedeutung gewinnen werden, werden Überholvorgänge in Zukunft verstärkt notwendig. 

Tabelle 5: Breiten-Standards benutzungspflichtiger Radwege 

Benutzungspflichtige  
Radwege 

Anlagentyp 
Regelbreiten nach ERA 

(ohne Sicherheitstrenn-
streifen) 

Mindestbreiten nach 
StVO 

(ohne Sicherheits-
trennstreifen) 

Radwege mit  
Zeichen 237 (Radweg) 

 

baulich angelegter  

Radweg 
möglichst 2,00 m mindestens 1,50 m 

Radfahrstreifen,  

inkl. der Breite des Zeichens 

295 (Fahrstreifenbegren-

zung) 

möglichst 1,85 m mindestens 1,50 m 

Radwege mit  
Zeichen 240 (gemeinsamer 
Fuß- und Radweg) 

 

baulich angelegter  

Radweg innerorts 
möglichst > 2,50 m 

innerorts:  

mindestens 2,50 m 

baulich angelegter  

Radweg außerorts 
möglichst 2,50 m 

außerorts:  

mindestens 2,00 m 

Radwege mit  
Zeichen 241 (getrennter 
Fuß- und Radweg) 

baulich angelegter Radweg 
möglichst 2,00 m 

(für den Radweg) 

mindestens 1,50 m  

(für den Radweg) 

 

17 VwV StVO zu §2 Abs.4, Satz 2 

18 vgl. VwV StVO zu §2 Abs.4, Satz 2 

19 VwV StVO zu §2 Abs.4, Satz 2, 2a 

20 VwV StVO zu §2 Abs.4, Satz 2 
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Quelle: eigene Darstellung nach FGSV 2010 sowie VwV StVO 

Weitere zentrale bauliche Voraussetzungen zur Anordnung einer Benutzungspflicht nach VwV-

StVO sind, dassǆ 

 ǆder Gehweg vom Rad- und Fußgängerverkehr getrennt oder gemeinsam benutzt werden 

kann und ausreichende Flächen für den Fußgängerverkehr zur Verfügung stehen. 

 ǆvon der Fahrbahn ein Radweg baulich oder ein Radfahrstreifen mit Zeichen 295 "Fahr-
bahnbegrenzung" abgetrennt werden kann. 

 ǆder Radweg eine zumutbare Beschaffenheit und einen zumutbaren Zustand [Breite, Be-
festigung, frei von Hindernissen] aufweist. 

 ǆeine eindeutige, stetige und sichere Linienführung vorliegt. Die Radwegeführung an 
Kreuzungen und Einmündungen muss auch für den Ortsfremden eindeutig erkennbar sein.  

4.2.3 Bestandsanalyse 

Radverkehrsinfrastrukturen außerhalb geschlossener Ortschaften 

Das Radverkehrskonzept definiert für den gesamten Kreis Steinfurt ein Haupt-  und Nebenrouten-

netz für den Radverkehr. Diese Radrouten weisen aufgrund der jeweiligen Quell-  und Zielpunkte 

ein hohes Fahrradverkehrspotenzial für den Alltagsverkehr auf. Radverkehrsbindungen zwischen 

Siedlungs- und Arbeitsplatzschwerpunkten sowie intermodalen Verknüpfungspunkten, auf denen 

das größte Radverkehrsaufkommen erwartet wird, werden in dem Radverkehrskonzept darüber 

hinaus als Haupt-  bzw. Veloroute definiert. Für die Haupt-  bzw. Velorouten wird im Rahmen des 

Radverkehrskonzeptes des Kreises Steinfurt eine Mindestbreite von 3,0 m (bei gemeinsamer Fuß- 

und Radwegeführung) als Gestaltungmerkmal festgelegt, welcher damit den in der ERA empfoh-

lene Standard von 2,50 m Mindestbreite, welche für das Nebenroutennetz angestrebt wird, über-

steigt. 

Die zentrale Haupt-  bzw. Veloroute verläuft entlang der zentralen Verkehrssachse L 599/ L  595 

von der Nachbargemeinde Hopsten durch die Gemeinden Recke, Mettingen und Westerkappeln 

und weiter durch die Nachbargemeinde Lotte in Richtung Stadt Osnabrück. Weitere Velorouten 

bestehen von Recke und Mettingen jeweils in die Nachbarstadt Ibbenbüren. An vielen Stellen wur-

den hier bereits mit Hilfe von Bürgerradwegen Lückenschlüsse vollzogen.  

Das gesamte Netz außerhalb der Ortschaften ist über das Radverkehrskonzept des Kreises Stein-

furt überdies bereits mit Maßnahmen zur Herstellung des kreisweiten Radverkehrsnetzes belegt. 
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Abbildung 26: Radverkehrsnetz (Haupt-  und Nebenrouten) außerorts in Mettingen, Recke und Westerkappeln 
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Abbildung 27: Radverkehrsführungen außerorts in Mettingen, Recke und Westerkappeln 

  

Wirtschaftsweg am Mittellandkanal Gemeinsamer Fuß- und Radweg an Osnabrücker Straße, 
Westerkappeln 

Quelle: Planersocietät  

Innerhalb der Ortschaften müssen nun, auch im Rahmen des interkommunalen Mobilitätskonzep-

tes, Fortführungen der Radverkehrsinfrastruktur ermöglicht werden. Darüber hinaus muss das 

Netz im kommunalen Kontext ergänz und verfeinert werden, um damit auch alle intrakommunalen 

Wegebeziehungen auf qualitativ hochwertiger Radverkehrsinfrastruktur abwickeln und ermögli-

chen zu können. 

Kurzfazit 

 Radverkehrskonzept des Kreis Steinfurt als bestehende Planungsgrundlage auf übergeord-

neter Ebene 

 Attraktive Radroute entlang des Mittellandkanals  

 Netzlücken im Haupt-  und Nebenroutennetz im Süden Westerkappelns, Siedlung Hollen-

bergs Hügel/ Ortfeld und Ortsteil Velpe  
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4.2.4 Mettingen 

Insgesamt bestehen in der Gemeinde Mettingen gute Grundvoraussetzungen für den Fahrradver-

kehr. Der gesamte bebaute Ortskern liegt innerhalb eines 2 km Radius um das Zentrum und an 

den Hauptverkehrsstraßen liegt ein geschlossenes Radverkehrsnetz vor. Der Radverkehr wird da-

bei vorwiegend über getrennte Fuß- und Radwege im Seitenraum geführt.   

Abbildung 28: Radverkehrsführungen innerorts in Mettingen 

  

Hauptverkehrsstraße Ibbenbürener Straße Wohnsammelstraße Bachstraße 

Quelle: Planersocietät  

In den Wohnstraßen in Ortskern Mettingen und Ortsteil Schlickelde besteht abseits der Hauptver-

kehrsstraßen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von max. 30 km/h oder sie sind als verkehrsbe-

ruhigte Bereiche ausgewiesen. Der Fahrradverkehr wird dementsprechend häufig ERA-konform im 

Mischverkehr geführt. An Wohnsammelstraßen mit höherem Verkehrsaufkommen wird meist im 

Seitenraum geführt, wie z. B. in der Bachstraße (Abbildung 28 rechts) oder Nierenburger Straße. 

Dabei kommt es sowohl aufgrund der Führungsform (gemeinsamer Geh- und Radweg), als auch 

der Unterschreitung der notwendigen Breiten der Führungsform, die dann nicht dem ERA-

Standard entspricht, vermehrt zu Konflikten mit dem Fußverkehr. Insbesondere vor dem Hinter-

grund steigender Fahrgeschwindigkeiten des Radverkehrs durch die Verbreitung von Fahrrädern 

mit E-Antrieb, aber auch durch steigende Breiten der Fahrzeuge durch Lastenräder nimmt das 

Konfliktpotenzial hier weiter zu.  

Neben dem fahrenden Radverkehr ist auch der ruhenden Radverkehr ein wesentlicher Faktor für 

die Nutzung des Fahrrades. Insbesondere auf intermodalen Wegeketten, aber auch an Zielorten an 

denen Fahrräder längere Zeit abgestellt werden ist es wichtig, dass diese auch adäquat ange-

schlossen werden können und bestenfalls auch ein Witterungsschutz zur Verfügung steht. Dies ist 

in Mettingen an einigen Stellen bereits der Fall. Die Mobilstation als intermodaler Verknüpfungs-

punkt ist dabei eine der ersten ihrer Art in NRW. 

Über das Stadtradeln und auch Aktionen des Kreises Steinfurt wird in Mettingen bereits für das 

Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel geworben (siehe dazu auch Kap. 4.5). 


















































































































































































































































































































